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VERORDNUNGSBLATT DER 

GEMEINDE NÜZIDERS 
Jahrgang 2025  Ausgegeben am 29. August 2025 

8. Verordnung: Bebauungsplan 

Verordnung 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Nüziders 

über einen Bebauungsplan 
 
Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Nüziders vom 20. Februar 2025 

wird gemäß § 28 Abs 1 des Raumplanungsgesetzes, LGBl.Nr. 39/1996, in der Fassung LGBl.Nr. 28/2011, 
Nr. 4/2019 und Nr. 57/2023, verordnet: 

§ 1 
Der Bebauungsplan der Gemeinde Nüziders wird gemäß dem Textteil in der angeschlossenen 

Anlage 1 und dem Plan in der angeschlossenen Anlage 2 erlassen. 

§ 2 
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt der Bebauungsplan der Gemeinde Nüziders vom 03. Februar 

2011 außer Kraft 

 

Der Bürgermeister: 
F l o r i a n  T h e m e ß l - H u b e r  

 
 

Anlagen: 
Anlage 1 
Anlage 2 
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AZ: nü031.3-1/2022              Anlage 1 
 
 
 
Gemeinde Nüziders 
 

Verordnungstext  zum  Gesamtbebauungsplan 2024 
(BPL Nüziders 2024) 
 
 
gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 20. Februar 2025 
 
 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
Der Gesamtbebauungsplan 2024 gilt innerhalb des Geltungsbereiches laut 
Plandarstellung Anlage 2. Der Gesamtbebauungsplan gilt nicht für die 
rechtsgültigen Teilbebauungspläne St. Viner und Gemeindeamt.  
 
 

§ 2 Bebauungsbestimmungen für die Bauflächen  
   gemäß Plandarstellung Anlage 2 

(1) Bestehende Oberfläche des Geländes   
Für die Berechnung der unterirdischen und oberirdischen Geschosse, der Höchst-, 
Mindestgeschosszahl, Gesamtgeschossfläche, Baunutzungszahl und mittleren 
maximalen Gebäudehöhe ist  
die bestehende Oberfläche des Geländes im Sinne des §5 Abs.4 Baugesetz 
maßgebend. 

(2) Maximale Baunutzungszahl (max. BNZ)  
Die max. zulässige Baunutzungszahl für die Bauflächen ist in der  
Tabelle 1 festgelegt.  
Festgelegt wird in den Bauflächen die max. zulässige BNZ für: 
   - Gebäude mit einem Wohnungsflächenanteil größer 70% und 
   - Gebäude mit einem Wohnungsflächenanteil kleiner/gleich 70%  
      (der Gewerbe- bzw. Dienstleistungsanteil der Gesamtgeschossfläche ist  
      größer/gleich 30%).  

(3) Höchstgeschosszahl (HGZ)  
Die zulässige Höchstgeschosszahl in den einzelnen Bauflächen ist in der  
Tabelle 1 festgelegt.  
Die Höchstgeschosszahl wird in den einzelnen Bauflächen festgelegt für: 
-  Dächer mit einer Dachneigung größer gleich 25°und  
-  Dächer mit einer Dachneigung kleiner 25° (Flachdächer und flach geneigte Dächer). 
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(4) Mindestgeschosszahl 
Die zulässige Mindestgeschosszahl in den einzelnen Bauflächen ist in der  
Tabelle 1 festgelegt.  
Die Mindestgeschosszahl gilt nicht für Nebengebäude gemäß Baugesetz  
§ 2 Abs.1 lit. l. 
 

(5) Mittlere maximale Traufenhöhe und mittlere max. Gebäudehöhe beim  
Flachdach von der bestehenden Oberfläche des Geländes in Meter  
Die zulässige mittlere max. Traufenhöhe und mittlere max. Gebäudehöhe beim Flach-
dach in den Bauflächen 1b, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a und 6b ist in der Tabelle 1 
festgelegt. Die zulässige mittlere max. Traufenhöhe und mittlere max. Gebäudehöhe 
beim Flachdach darf nicht überschritten werden. 

Für Kamine und untergeordnete Anlagen (Bauteile) über Dach mit einer Grundfläche 
bis 5,0m² gelten diese max. Bauhöhenbestimmungen nicht. 

Flachdächer sind Dächer mit einer Dachneigung kleiner/gleich 5°. 

Die mittlere Traufenhöhe bzw. die mittlere Gebäudehöhe beim Flachdach errechnet 
sich aus dem Durchschnitt der Traufenhöhen bzw. Gebäudehöhen an den 2 höchsten 
Gebäudeeckpunkten, gemessen in Meter an den Außenmauern, zwischen dem 
Fußpunkt von der bestehenden Oberfläche des Geländes (gemäß Baugesetz § 5  
Abs. 4) und dem schattenwerfenden Punkt (gemäß Baugesetz § 5 Abs. 3).  

Bei gegliederten Baukörpern (z.B. Terrassenwohnanlagen) erfolgt die Berechnung auf 
Basis der 2 höchsten Gebäudeeckpunkte jedes höhenmäßig abgesetzten Baukörpers.  

(6) Dachform 

Im Interesse der Erhaltung des Ortsbildes und Ensembles sind in den Bauflächen 
1a und 6b für den Hauptbaukörper nur Satteldächer mit einer Dachneigung 
größer gleich 25° zulässig. In diesen Baugebieten sind für untergeordnete 
Bauwerke auch andere Dachformen zulässig, wenn sich das untergeordnete 
Bauwerk gemäß VLbg. Baugesetz §17 in die Umgebung einfügt.  

(7) Maximale Gesamtgeschossfläche pro Gebäude für die offene Bebauung 

Die zulässige maximale Gesamtgeschossfläche pro Gebäude in den einzelnen 
Bauflächen ist in der Tabelle 1 festgelegt. Berechnungsgrundlage ist die bestehende 
Oberfläche des Geländes gem. § 2 Abs. 1. 

Die max. zulässige Gesamtgeschossfläche gilt nur für die offene Bebauung. 

(8) Zahl der erforderlichen Stellplätze 

Bei Gebäuden und Wohnanlagen mit einer Gesamtgeschossfläche größer 450 m² 
pro Baugrundstück bzw. Bauprojekt gemäß §2 Abs.1 lit. c Vlbg. Baugesetz sind alle 
erforderlichen Stellplätze gemäß Stellplatzverordnung in unterirdischen, oberirdischen 
Garagen oder überdachten Stellplätzen (Carports) zu errichten.  
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 Tabelle 1  zur Verordnung Gesamtbebauungsplan 2024 der Gemeinde Nüziders                          
Bebauungsbestimmungen für die Bauflächen gemäß § 2 Abs. (1) bis (7)  

          

Bauflächen 
Höchstgeschosszahl 

HGZ 1) 
Mindest-
geschoss-
zahl 1) 

mittlere max. TH 
oder mittlere  
max. 

GH b. Fd. 

max. BNZ 1) 
gilt für  

max. BNZ 1) 
gilt für  

Max. Gesamtge-
schossfläche  
GGF 1 ) für Hinweise zu 

sonstigen 
Bestimm-
ungen  

Nr. Bez. Widmung  Lage / Beschreibung 
Dachnei-
gung  

unter 25° 

Dachnei-
gung 
größer 
gleich 25° 

für den 
Hauptbau-
körper 

vom bestehenden 
Gelände1) 

WOHNNUTZUNG  MISCHNUTZUNG 
offene Bebauung 

in m² 
Wohnungs-
flächenanteil  
größer 70% 

2)  Wohnungs-
flächenanteil 

kleiner/gleich 70% 
 

 
          

1a BK Zentrum  
Sonnenbergstraße 

Nicht 
zulässig 

3  
ohne UG 

2  
ohne UG 

Keine 
Bestimmung 

Keine 
Bestimmung 

Keine 
Bestimmung keine Bestimmung §2 Abs. 6 

Dachform BM 

1b 
BK 

Zentrum in Hanglage 3 
ohne UG 

3,5 
ohne UG 

2 
ohne UG 11,0m 65 65 keine Bestimmung  BM 

BW 

2 
BM Siedlungsgebiet um 

die Bahnhaltestelle 
3  

ohne UG 
3,5 
 

2  
ohne UG 11,0m 65 70 keine Bestimmung  BW 

3 
BM Hauptwohngebiet 

Hinteroferst 
3 

ohne UG  
3 

ohne UG  11,0m 60 60  900m² 
 

 BW 

4a 
BM Wohngebiet um das 

Zentrum u. Bahnhof 
2 +  
1/2 UG 3  8,5m 55 55  600m²  BW 

4b BW Lockeres Wohngebiet 
in Siedlungsrandlage 

2 +  
1/2 UG 3  8,5m 50 50  450m²  

5a BM BM mit dominanter 
Gewerbenutzung 3  3  9,5m 45 60  keine Bestimmung  

5b BM 
BM mit Wohn- und 
Dienstleistungs-/ 
Gewerbenutzung 

3 3  9,5m 50 55 keine Bestimmung  

6a BM 
Hanglage - Lockeres 
Wohngebiet in 
Siedlungsrandlage 

2  
ohne UG 

2 
ohne UG  9,0m 50 50 450 m²  

6b 
BM Laz - lockeres 

Wohngebiet in 
exponierter Weilerlage  

Nicht 
zulässig 

2 
ohne UG  9,0m 45 45 350 m² 

§2 Abs. 6 
Dachform BW 

 
 

   
 

   
 

 

HGZ = Höchstgeschosszahl 
  UG = Unterirdisches Geschoss  
  OG = Oberirdisches Geschoss  
  DG = Dachgeschoss  
BNZ = Baunutzungszahl   

max.TH  = maximale Traufenhöhe 
max. GH b. Fd  = maximale Gebäude- 
                             höhe beim Flachdach 
GGF  = Gesamtgeschossfläche  
MGZ  = Mindestgeschosszahl   

1)  Bei der Berechnung der HGZ, MGZ, BNZ und GGF ist die bestehende Oberfläche des  
    Geländes nach § 2 Abs. (1) a)  maßgeblich.  
2)  BNZ gilt für Gebäude mit einem Wohnflächenanteil kleiner/gleich 70%.  
     Der Gewerbe- bzw. Dienstleistungsanteil der Gesamtgeschossfläche ist größer 30%. 

OO 
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(9) Untergeordnete Anlagen und Bauteile über Dach 
max. Höhe, Größe und Lage 
Technische Gebäudeanlagen, Kleingeräte und Bauteile über dem Dach mit einer 
Grundfläche bis max. 10% der Dachfläche sind untergeordnete Anlagen und Bauteile.  
Die max. Höhe von untergeordneten Bauteilen und Anlagen über der Dachfläche darf 
max. 1.20 m betragen. Der Dachüberstand wird im Bereich der Anlagen / Bauteile 
rechtwinkelig zur Dachfläche bis zur Oberkante der Anlage gemessen. Bei geneigten 
Dächern größer 10° dürfen untergeordnete Anlagen und Bauteile über Dach, ausge-
nommen Kamine, nicht über den Dachfirst errichtet werden. 
Untergeordnete Anlagen und Bauteile über Dach, ausgenommen Kamine und 
Liftüberfahrten, müssen mindestens 2,50m von allen Außenwänden abgerückt 
situiert werden.  

(10) Äußere Gestalt der Bauwerke  Fassadengestaltung und  
Solar- und Photovoltaikanlagen an Wandflächen 

a) Die Fassaden sind hinsichtlich Materialwahl und Farbe so zu gestalten, dass unter 
Bezugnahme auf die bauliche Umgebung ein harmonisches Siedlungsgefüge 
entsteht und dass sie sich in die Umgebung, in der sie optisch in Erscheinung 
treten, einfügen.  
Die Farbgebung ist zu bemustern und muss von der Behörde freigegeben werden. 

b) Solar- und Photovoltaikanlagen an Wandflächen und an Balkongeländern müssen 
sich in die Umgebung, in der sie optisch in Erscheinung treten, einfügen oder auf 
eine andere Art der Umgebung gerecht werden. 
Solar- und Photovoltaikanlagen an Wandflächen und an Balkongeländern sind nur 
auf Grundlage eines orts- und landschaftsbildlichen Gutachtens unter Berück-
sichtigung §17 Baugesetz  Schutz des Orts- und Landschaftsbildes - zulässig.  

(11) Äußere Gestalt der Bauwerke  Dacheindeckung und Dachbegrünung    
Mit Ausnahme von begrünten Dachflächen sind helle und/oder reflektierende 
Dacheindeckungen bzw. Farbtöne sind nicht zulässig.  
Bei Neubauten sind mindestens 80 % der Dachfläche von Flachdächern bzw. flach 
geneigten Dächern (bis 5°) größer gleich 100 m² Dachfläche dauerhaft mit boden-
deckenden Pflanzen zu begrünen (extensive oder intensive Dachbegrünung). 
Ausgenommen sind Flachdächer mit Photovoltaikanlagen mit einer Größe von mehr 
als 60% der Dachfläche. 
Flachdächer (bis 5°) größer 25m² und kleiner 100m² sind zu bekiesen oder zu 
begrünen.  

§ 3 Geländeveränderungen, Stützmauern, Einfriedungen 
   und Bepflanzungen im Geltungsbereich  

(1) Geländeveränderungen  
Die bestehende Oberfläche des Geländes darf durch Aufschüttungen und 
Abgrabungen im Interesse des Orts- und Landschaftsbildes nicht wesentlich 
verändert werden.  
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Die Geländeoberfläche der Baufläche (insbesondere bei Aufschüttungen) ist den 
anstehenden Straßenniveaus und der angrenzenden Grundstücksflächen natürlich 
anzugleichen.  

(2) Stützmauern  
Zulässige Natursteinstützmauerwerke parallel verlaufend zu öffentlichen Straßen 
sind regelhaftes und lagerhaftes Bruchsteinmauerwerk sowie unregelmäßiges 
und regelmäßiges Schichtmauerwerk.  
Flussbauähnliche Natursteinstützmauern wie Steinschüttungen, Steinwurf, Stein-
schlichtung und Steinsatz sind im gewidmeten Baugebiet parallel verlaufend zu 
öffentlichen Straßen (im verkehrsrelevanten Nahbereich der Verkehrsflächen) nicht 
zulässig. 
In allen anderen zulässigen Fällen sind flussbauähnliche Natursteinmauern mit 
geeigneten Maßnahmen nach dem Stand der Technik dauerhaft zu begrünen bzw. zu 
bepflanzen und dürfen maximal 1,40 m sichtbare Höhe aufweisen.  

(3) Bepflanzungen 
Bei Baumpflanzungen sollten Obst- oder Laubbäume der heimischen Flora 
verwendet werden. Die Pflanzung von Nadelbäumen ist im gewidmeten Gebiet nicht 
erwünscht. Als Hecken sollten heimische Sträucher verwendet werden.  
Der äußere Rand der Bepflanzung muss bei öffentlichen Straßen mindestens auf die 
Grundstücksgrenze zurückgeschnitten werden und darf der Verkehrssicherheit und 
den öffentlichen Interessen nicht widersprechen.  
Sträucher und Hecken entlang von Gemeinde- und Landesstraßen müssen in 
einem Abstand von mindestens 0,8m vom Grundstücksrand gepflanzt werden. 

(4) Kunststoff-, Sichtschutzzäune 
Kunststoff-Sichtschutzfolien und Zaunelemente aus Kunststoff sind entlang von 
Landes- und Gemeindestraßen im Interesse der Erhaltung bzw. zum Schutz des Orts- 
und Landschaftsbildes nicht zulässig.  
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